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Tagesordnungspunkt: 
Dachbegrünung bei Neubauten und Sanierungen 
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.10.2019 
 

Beschlussvorschlag: 

Beschlussvorschlag der Antragssteller: 

1. Gemeinbedarfsgebäude, also Gebäude für kommunale Aufgaben mit öffentlichem Zweck, 

sollen zukünftig bei Sanierung oder Neubau mit einer Dachbegrünung vorgesehen wer-

den, sofern die Gebäude eine Dachschräge unter 15 Grad aufweisen.  

2. Nach § 1 Abs. 3 BauGB hat unsere Kommune Nottuln die Planungshoheit und stellt Bau-

leitpläne für spätere Bebauungspläne auf. Dachbegrünungen sollen darin als einzuhal-

tender Standard für zukünftige Planungen integriert werden. Die Festsetzungen (§ 9 Abs. 

1 Nr. 25 BauGB) von Begrünungen in neuen, geänderten und überplanten Bebauungs-

plänen ist durchaus üblich und für eine nachhaltige Ortsentwicklung zu empfehlen. 

Dachbegrünungen weisen hinsichtlich der Feinstaubproblematik sehr gute Reinigungsef-

fekte auf. 

Finanzielle Auswirkungen: 

keine 

Klimatische Auswirkungen: 
Siehe Antrag als Anlage 1 

öffentliche Beschlussvor-

lage 

Vorlagen-Nr. 166/2019 

 

Produktbereich/Betriebszweig: 
10 Bauen und Wohnen 
Datum: 
25.10.2019 G e m e i n d e  N o t t u l n  

Die Bürgermeisterin 



- 2 - 
Vorlage Nr. 166/2019 

... 

Beratungsfolge: 
  

Gremium Sitzungstermin  Behandlung 

Ausschuss für Gemeindeentwicklung, 
Umwelt und Ordnungswesen 

12.11.2019 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 
    

Rat 10.12.2019 öffentlich 

Beratungsergebnis 

einstimmig ja nein enthalten 
    

 
  
 
gez. Mahnke 
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Sachverhalt: 
Die Gemeinde Nottuln begrüßt die Initiative, künftig die Begrünung von Dächern an öffentli-

chen Gebäuden zu fördern. Insoweit der Beschlussvorschlag unter 1. tatsächlich als „Soll-

Vorschlag“ zu verstehen ist, bestehen hier keine Bedenken. Hier sei jedoch der ergänzende 

Hinweis gestattet, dass es sich bei den Gebäuden, die entsprechend des Beschlussvorschlags 

behandelt werden sollen, stets um Gebäude im Eigentum der Gemeinde Nottuln handeln 

muss und nicht um Mietobjekte handeln kann. 

 

Der Beschlussvorschlag unter 2. bedarf zunächst der Klarstellung, dass die Gemeinde ihre 

Planungshoheit nicht unmittelbar aus § 1 Abs. 3 BauGB, sondern aus Art. 28 Abs. 2 GG 

schöpft. § 1 Abs. 3 BauGB beschreibt vielmehr den einer Bauleitplanung vorstehenden 

Erforderlichkeitsgrundsatz. Im Übrigen sei begrifflich klargestellt, dass auch der Bebauungs-

plan ein Bauleitplan ist. 

Insoweit auch der Beschlussvorschlag unter 2. tatsächlich als „Soll-Vorschlag“ zu verstehen 

ist, bestehen auch hier keine Bedenken. 

 
 

Anlagen: 
Anlage 1 Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.10.2019 

 

 
 
 
Verfasst: Fachbereichsleitung: 
gez. Sonntag gez. Sonntag 
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